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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

für Service-, Wartungs-, Fertigungs- und Montagearbeiten („AGB“) 

der  

TOBIES GmbH 
 

 

§ 1 Geltung / Allgemeines  

(1) Die nachstehenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen für Service-, Wartungs-, 
Fertigungs- und Montagearbeiten („AGB“) sind 
Bestandteil aller mit uns geschlossenen Ver-
träge. 

(2) Unsere AGB gelten in ihrer jeweils neues-
ten Fassung auch für alle Folgegeschäfte, 
ohne dass das bei deren Abschluss noch aus-
drücklich erwähnt oder vereinbart werden 
muss. 

(3) Gegenbestätigungen, Gegenangeboten 
oder sonstigen Bezugnahmen des Bestellers / 
Auftraggebers unserer Leistungen unter Hin-
weis auf dessen Geschäftsbedingungen wi-
dersprechen wir hiermit; abweichende Bedin-
gungen des Bestellers / Auftraggebers gelten 
nur, wenn das von uns schriftlich bestätigt 
worden ist.  

(4) Geschäftsbedingungen unserer Besteller / 
Auftraggeber und / oder Dritter finden keine 
Anwendung, auch wenn wir ihrer Geltung im 
Einzelfall nicht gesondert widersprechen. 
Selbst wenn wir auf ein Schreiben Bezug 
nehmen, das Geschäftsbedingungen des Be-
stellers / Auftraggebers oder eines Dritten ent-
hält oder auf solche verweist, liegt darin kein 
Einverständnis mit der Geltung jener Ge-
schäftsbedingungen. 

(5) Der Besteller Auftraggeber darf Ansprüche 
aus mit uns geschlossenen Rechtsgeschäften 
nur mit unserer ausdrücklichen Zustimmung 
abtreten.  

 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 

(1) Alle unsere Angebote sind freibleibend und 
unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als 
verbindlich gekennzeichnet sind oder eine 
bestimmte Annahmefrist enthalten.  

(2) Allein maßgeblich für die Rechtsbeziehun-
gen zwischen uns und dem Besteller / Auf-
traggeber ist der schriftlich geschlossene Ver-
trag, einschließlich dieser AGB. Dieser gibt alle 
Abreden zwischen den Vertragsparteien zum 
Vertragsgegenstand vollständig wieder. Münd-
liche Zusagen von unserer Seite vor Abschluss 
dieses Vertrages sind rechtlich unverbindlich 
und mündliche Abreden der Vertragsparteien 
werden durch den schriftlichen Vertrag ersetzt, 
sofern sich nicht jeweils ausdrücklich aus 
ihnen ergibt, dass sie verbindlich fortgelten. 

(3) Ergänzungen und Abänderungen der ge-
troffenen Vereinbarungen einschließlich dieser 
AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schrift-
form. Mit Ausnahme der Geschäftsführung 
sind unsere Mitarbeiter nicht berechtigt, hier-
von abweichende mündliche Abreden zu tref-
fen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die 
telekommunikative Übermittlung, insbesondere 
per Telefax oder per E-Mail, sofern die Kopie 
der unterschriebenen Erklärung übermittelt 
wird.  

(4) Unsere Angaben zum Gegenstand der 
Lieferung oder Leistung (z.B. Gewichte, Maße, 
Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranzen 
und technische Daten) sowie unsere Darstel-
lungen desselben (z.B. Zeichnungen und Ab-
bildungen) sind nur annähernd maßgeblich, 
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soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertrag-
lich vorgesehenen Zweck eine genaue Über-
einstimmung voraussetzt. Sie sind keine ga-
rantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern 
Beschreibungen oder Kennzeichnungen der 
Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Ab-
weichungen und Abweichungen, die aufgrund 
rechtlicher Vorschriften erfolgen oder techni-
sche Verbesserungen darstellen, sowie die 
Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige 
Teile sind zulässig, soweit sie die Verwend-
barkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck 
nicht beeinträchtigen. 

(5) Wir behalten uns das Eigentum oder Urhe-
berrecht an allen von uns abgegebenen Ange-
boten und Kostenvoranschlägen sowie dem 
Besteller / Auftraggeber zur Verfügung gestell-
ten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnun-
gen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werk-
zeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmit-
teln vor. Der Besteller / Auftraggeber darf die-
se Gegenstände ohne ausdrückliche Zustim-
mung von unserer Seite weder als solche, 
noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie 
bekannt geben, selbst oder durch Dritte nutzen 
oder vervielfältigen. Der Besteller / Auftragge-
ber hat auf Verlangen unsererseits diese Ge-
genstände vollständig an uns zurückzugeben 
und eventuell gefertigte Kopien zu vernichten, 
wenn sie im ordnungsgemäßen Geschäfts-
gang nicht mehr benötigt werden oder wenn 
Verhandlungen nicht zum Abschluss eines 
Vertrages führen. 

 

§ 3 Preise und Zahlung 

(1) Die Preise gelten für den in den Auftrags-
bestätigungen aufgeführten Leistungs- und 
Lieferungsumfang. Mehr- oder Sonderleistun-
gen werden gesondert berechnet. Die Preise 
verstehen sich in EURO ab Werk zuzüglich 
Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, 
bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und 
anderer öffentlicher Abgaben. 

(2) Wir behalten uns das Recht vor, die Preise 
entsprechend zu ändern, wenn drei Monate 
oder später nach Abschluss des Vertrages 
Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen 
eintreten. Diese werden wir dem Besteller / 
Auftraggeber auf Verlangen nachweisen.  

(3) Rechnungsbeträge sind innerhalb von 
dreißig Tagen ohne jeden Abzug zu bezahlen, 
sofern nicht etwas anderes schriftlich verein-
bart ist. Maßgebend für das Datum der Zah-
lung ist der Eingang bei uns. Schecks gelten 
erst nach Einlösung als Zahlung. Leistet der 
Besteller / Auftraggeber bei Fälligkeit nicht, so 
sind die ausstehenden Beträge ab dem Tag 
der Fälligkeit mit 5 % p. a. zu verzinsen; die 
Geltendmachung höherer Zinsen und weiterer 
Schäden im Falle des Verzugs bleibt unbe-
rührt. 

(4) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen 
des Bestellers / Auftraggebers oder die Zu-
rückbehaltung von Zahlungen wegen solcher 
Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegen-
ansprüche unbestritten oder rechtskräftig fest-
gestellt sind. 

(5) Wir sind berechtigt, noch ausstehende 
Lieferungen oder Leistungen nur gegen Vo-
rauszahlung oder Sicherheitsleistung auszu-
führen oder zu erbringen, wenn uns nach Ab-
schluss des Vertrages Umstände bekannt 
werden, welche die Kreditwürdigkeit des Be-
stellers / Auftraggebers wesentlich zu mindern 
geeignet sind und durch welche die Bezahlung 
der unserer offenen Forderungen durch den 
Besteller / Auftraggeber aus dem jeweiligen 
Vertragsverhältnis (einschließlich aus anderen 
Einzelaufträgen, für die derselbe Rahmenver-
trag gilt) gefährdet wird. 

 

§ 4 Lieferung und Lieferzeit 

(1) Von uns in Aussicht gestellte Fristen und 
Termine für Lieferungen und Leistungen gelten 
stets nur annähernd, es sei denn, dass aus-
drücklich eine feste Frist oder ein fester Termin 
zugesagt oder vereinbart ist. Diese Fristen 



3 

 

TOBIES  GmbH; Allgemeine Geschäftsbedingungen („AGB“); Stand Juni 2015 

 

beginnen mit dem Datum unserer Auftragsbe-
stätigung, jedoch nicht vor völliger Klarstellung 
aller Einzelheiten des Auftrages. 

(2) Sofern Versendung vereinbart wurde, be-
ziehen sich Lieferfristen und Liefertermine auf 
den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst mit dem Transport 
beauftragten Dritten. 

(3) Wir behalten uns – unbeschadet unserer 
Rechte aus Verzug des Bestellers / Auftragge-
bers – vor, vom Besteller / Auftraggeber eine 
Verlängerung von Liefer- und Leistungsfristen 
oder eine Verschiebung von Liefer- und Leis-
tungsterminen um den Zeitraum verlangen, in 
dem der Besteller / Auftraggeber seinen ver-
traglichen Verpflichtungen uns gegenüber 
nicht nachkommt.   

(4) Wir haften ausdrücklich nicht für Unmög-
lichkeit der Lieferung oder für Lieferverzöge-
rungen, soweit diese durch höhere Gewalt 
oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses nicht vorhersehbare Ereignisse 
(z.B.. Betriebsstörungen aller Art, Schwierig-
keiten in der Material- oder Energiebeschaf-
fung, Transportverzögerungen, Streiks, recht-
mäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeits-
kräften, Energie oder Rohstoffen, Schwierig-
keiten bei der Beschaffung von notwendigen 
behördlichen Genehmigungen, behördliche 
Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht rich-
tige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch 
Lieferanten) verursacht worden sind, die wir 
nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignis-
se uns die Lieferung oder Leistung wesentlich 
erschweren oder unmöglich machen und die 
Behinderung nicht nur von vorübergehender 
Dauer ist, sind wir zum Rücktritt vom Vertrag 
berechtigt. Bei Hindernissen vorübergehender 
Dauer verlängern sich die Liefer- oder Leis-
tungsfristen oder verschieben sich die Liefer- 
oder Leistungstermine um den Zeitraum der 
Behinderung zuzüglich einer angemessenen 
Anlauffrist. Soweit dem Besteller / Auftragge-
ber infolge der Verzögerung die Abnahme der 
Lieferung oder Leistung nicht zuzumuten ist, 

kann er durch unverzügliche schriftliche Erklä-
rung uns gegenüber vom Vertrag zurücktreten. 

(5) Wir behalten uns das Recht zu Teillieferun-
gen vor, wenn 

• die Teillieferung für den Besteller / Auf-
traggeber im Rahmen des vertraglichen 
Bestimmungszwecks verwendbar ist, 

• die Lieferung der restlichen bestellten 
Ware sichergestellt ist und 

• dem Besteller / Auftraggeber hierdurch 
kein erheblicher Mehraufwand oder zu-
sätzliche Kosten entstehen (es sei denn, 
wir erklären uns zur Übernahme dieser 
Kosten bereit). 

(6) Geraten wir mit einer Lieferung oder Leis-
tung in Verzug oder wird uns eine Lieferung 
oder Leistung, gleich aus welchem Grunde, 
unmöglich, so ist unsere Haftung auf Scha-
densersatz nach Maßgabe des § 8 dieser AGB 
beschränkt. 

 

§ 5 Erfüllungsort, Versand, Verpackung, 
Gefahrübergang, Abnahme 

(1) Erfüllungsort für alle Verpflichtungen aus 
dem Vertragsverhältnis ist Speyer, soweit 
nichts anderes bestimmt ist. Schulden wir auch 
die Installation, ist Erfüllungsort der Ort, an 
dem die Installation zu erfolgen hat. 

(2) Die Versandart und die Verpackung unter-
stehen unserem pflichtgemäßen Ermessen. 

(3) Die Gefahr geht spätestens mit der Über-
gabe des Liefergegenstandes (wobei der Be-
ginn des Verladevorgangs maßgeblich ist) an 
den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Drit-
ten auf den Besteller / Auftraggeber über. Dies 
gilt auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen 
oder wir noch andere Leistungen (z.B. Ver-
sand oder Installation) übernommen haben. 
Verzögert sich der Versand oder die Übergabe 
infolge eines Umstandes, dessen Ursache bei 
uns liegt, geht die Gefahr von dem Tag an auf 



4 

 

TOBIES  GmbH; Allgemeine Geschäftsbedingungen („AGB“); Stand Juni 2015 

 

den Besteller / Auftraggeber über, an dem der 
Liefergegenstand versandbereit ist und wir 
dies dem Besteller / Auftraggeber angezeigt 
haben.  

(4) Lagerkosten nach Gefahrübergang trägt 
der Besteller / Auftraggeber. Bei Lagerung 
durch uns betragen die Lagerkosten 0,25 % 
des Rechnungsbetrages der zu lagernden 
Liefergegenstände pro abgelaufene Woche. 
Die Geltendmachung und der Nachweis weite-
rer oder geringerer Lagerkosten bleiben vor-
behalten. 

(5) Die Sendung wird von uns nur auf aus-
drücklichen Wunsch des Bestellers / Auftrag-
gebers und auf seine Kosten gegen Diebstahl, 
Bruch-, Transport-, Feuer- und Wasserschä-
den oder sonstige versicherbare Risiken versi-
chert. 

(6) Soweit eine Abnahme stattzufinden hat, gilt 
der Leistungsgegenstand als abgenommen, 
wenn 

• die Lieferung und, sofern wir auch die 
Installation schulden, die Installation ab-
geschlossen ist, 

• wir dies dem Besteller / Auftraggeber 
unter Hinweis auf die Abnahmefiktion 
nach diesem § 5 (6) mitgeteilt und ihn 
zur Abnahme aufgefordert haben, 

• seit der Lieferung oder Installation zwölf 
Werktage vergangen sind oder der Auf-
traggeber mit der Nutzung des Leis-
tungsgegenstands begonnen hat (z.B. 
die gelieferte Anlage in Betrieb genom-
men hat) und in diesem Fall seit Liefe-
rung oder Installation sechs Werktage 
vergangen sind und 

• der Besteller / Auftraggeber die Abnah-
me innerhalb dieses Zeitraums aus ei-
nem anderen Grund als wegen eines 
uns angezeigten Mangels, der die Nut-
zung des Leistungsgegenstands unmög-
lich macht oder wesentlich beeinträch-
tigt, unterlassen hat. 

 

§ 6 Gewährleistung, Sachmängel 

(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr 
ab Lieferung oder, soweit eine Abnahme erfor-
derlich ist, ab der Abnahme. 

(2) Die gelieferten Gegenstände sind unver-
züglich nach Ablieferung an den Besteller / 
Auftraggeber oder an den von ihm bestimmten 
Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten 
hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder ande-
rer Mängel, die bei einer unverzüglichen, sorg-
fältigen Untersuchung erkennbar gewesen 
wären, als genehmigt, wenn uns nicht binnen 
sieben Werktagen nach Ablieferung eine 
schriftliche Mängelrüge zugeht. Hinsichtlich 
anderer Mängel gelten die Liefergegenstände 
als genehmigt, wenn die Mängelrüge uns nicht 
binnen sieben Werktagen nach dem Zeitpunkt 
zugeht, in dem sich der Mangel zeigte; war der 
Mangel für den Besteller / Auftraggeber bei 
normaler Verwendung bereits zu einem frühe-
ren Zeitpunkt erkennbar, ist jedoch dieser 
frühere Zeitpunkt für den Beginn der Rügefrist 
maßgeblich. Auf Verlangen unsererseits ist ein 
beanstandeter Liefergegenstand frachtfrei an 
uns zurückzusenden. Bei berechtigter Mängel-
rüge vergüten wir die Kosten des günstigsten 
Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kos-
ten sich erhöhen, weil der Liefergegenstand 
sich an einem anderen Ort als dem Ort des 
bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet. 

(3) Bei Sachmängeln der gelieferten Gegen-
stände sind wir nach seiner innerhalb ange-
messener Frist zu treffenden Wahl zunächst 
zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung ver-
pflichtet und berechtigt. Im Falle des Fehl-
schlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumut-
barkeit, Verweigerung oder unangemessenen 
Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatz-
lieferung, kann der Besteller / Auftraggeber 
vom Vertrag zurücktreten oder den Preis an-
gemessen mindern. 

(4) Beruht ein Mangel auf unserem Verschul-
den, kann der Besteller / Auftraggeber unter 
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den in § 8 bestimmten Voraussetzungen 
Schadensersatz verlangen. 

(5) Bei Mängeln von Bauteilen anderer Her-
steller, die wir aus lizenzrechtlichen oder tat-
sächlichen Gründen nicht beseitigen können, 
werden wir nach unserer Wahl unsere Ge-
währleistungsansprüche gegen die Hersteller 
und Lieferanten für Rechnung des Bestellers / 
Auftraggebers geltend machen oder an den 
Besteller / Auftraggeber abtreten. Gewährleis-
tungsansprüche gegen uns bestehen bei der-
artigen Mängeln unter den sonstigen Voraus-
setzungen und nach Maßgabe dieser AGB 
nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der 
vorstehend genannten Ansprüche gegen den 
Hersteller und Lieferanten erfolglos war oder, 
beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, aus-
sichtslos ist. Während der Dauer des Rechts-
streits ist die Verjährung der betreffenden Ge-
währleistungsansprüche des Bestellers / Auf-
traggebers uns gegenüber gehemmt. 

(6) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Be-
steller / Auftraggeber ohne unsere Zustim-
mung den Liefer- / Leistungsgegenstand än-
dert oder durch Dritte ändern lässt und die 
Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder 
unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat 
der Besteller / Auftraggeber die durch die Än-
derung entstehenden Mehrkosten der Mängel-
beseitigung zu tragen. 

(7) Eine im Einzelfall mit dem Besteller / Auf-
traggeber vereinbarte Lieferung gebrauchter 
Gegenstände erfolgt unter Ausschluss jegli-
cher Gewährleistung für Sachmängel. 

 

§ 7 Schutzrechte 

(1) Wir stehe nach Maßgabe dieses § 7 dafür 
ein, dass der Liefer- / Leistungsgegenstand frei 
von gewerblichen Schutzrechten oder Urhe-
berrechten Dritter ist. Jeder Vertragspartner 
wird den anderen Vertragspartner unverzüglich 
schriftlich benachrichtigen, falls ihm gegenüber 
Ansprüche wegen der Verletzung solcher 
Rechte geltend gemacht werden. 

(2) In dem Fall, dass der Liefergegenstand ein 
gewerbliches Schutzrecht oder Urheberrecht 
eines Dritten verletzt, werden wir nach unserer 
Wahl und auf unsere Kosten den Liefergegen-
stand derart abändern oder austauschen, dass 
keine Rechte Dritter mehr verletzt werden, der 
Liefergegenstand aber weiterhin die vertraglich 
vereinbarten Funktionen erfüllt, oder dem Be-
steller / Auftraggeber durch Abschluss eines 
Lizenzvertrages das Nutzungsrecht verschaf-
fen. Gelingt uns dies innerhalb eines ange-
messenen Zeitraums nicht, ist der Besteller / 
Auftraggeber berechtigt, von dem Vertrag zu-
rückzutreten oder den Kaufpreis angemessen 
zu mindern. Etwaige Schadensersatzansprü-
che des Bestellers / Auftraggebers unterliegen 
den Beschränkungen des § 8 dieser AGB. 

(3) Bei Rechtsverletzungen durch von uns 
gelieferte Produkte anderer Hersteller werden 
wir nach unserer Wahl unsere Ansprüche ge-
gen die Hersteller und Vorlieferanten für 
Rechnung des Bestellers / Auftraggebers gel-
tend machen oder an den Besteller / Auftrag-
geber abtreten. Ansprüche gegen uns beste-
hen in diesen Fällen nach Maßgabe dieses § 7 
nur, wenn die gerichtliche Durchsetzung der 
vorstehend genannten Ansprüche gegen die 
Hersteller und Vorlieferanten erfolglos war 
oder, beispielsweise aufgrund einer Insolvenz, 
aussichtslos ist. 

 

§ 8 Haftung auf Schadensersatz wegen 
Verschuldens 

(1) Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich 
aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus 
Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder 
falscher Lieferung, Vertragsverletzung, Verlet-
zung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen 
und unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei 
jeweils auf ein Verschulden ankommt, nach 
Maßgabe dieses § 8 eingeschränkt. 

(2) Wir haften nicht im Falle einfacher Fahrläs-
sigkeit unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, 
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen, 
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soweit es sich nicht um eine Verletzung ver-
tragswesentlicher Pflichten handelt. Vertrags-
wesentlich sind die Verpflichtung zur rechtzei-
tigen Lieferung und Installation des Liefer- / 
Leistungsgegenstands, dessen Freiheit von 
Mängeln, die seine Funktionsfähigkeit oder 
Gebrauchstauglichkeit mehr als nur unerheb-
lich beeinträchtigen, sowie Beratungs-, Schutz- 
und Obhutspflichten, die dem Besteller / Auf-
traggeber die vertragsgemäße Verwendung 
des Liefergegenstands ermöglichen sollen 
oder den Schutz von Leib oder Leben von 
Personal des Bestellers / Auftraggebers oder 
den Schutz von dessen Eigentum vor erhebli-
chen Schäden bezwecken. 

(3) Soweit wir gemäß § 8 (2) dem Grunde 
nach auf Schadensersatz haften, ist diese 
Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei 
Vertragsschluss als mögliche Folge einer Ver-
tragsverletzung vorausgesehen haben oder 
die wir bei Anwendung verkehrsüblicher Sorg-
falt hätte voraussehen müssen. Mittelbare 
Schäden und Folgeschäden, die Folge von 
Mängeln des Liefer- / Leistungsgegenstands 
sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit 
solche Schäden bei bestimmungsgemäßer 
Verwendung des Liefergegenstands typi-
scherweise zu erwarten sind. 

(4) Im Falle einer Haftung für einfache Fahr-
lässigkeit ist unsere Ersatzpflicht für Sach-
schäden und daraus resultierende weitere 
Vermögensschäden  auf den Betrag be-
schränkt, in dessen Höhe die von uns unter-
haltene Produkthaftpflichtversicherung oder 
Haftpflichtversicherung für den jeweiligen 
Schaden Deckung gewährt, auch wenn es sich 
um eine Verletzung vertragswesentlicher 
Pflichten handelt. 

(5) Die vorstehenden Haftungsausschlüsse 
und -beschränkungen gelten in gleichem Um-
fang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen 
Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfül-
lungsgehilfen. 

(6) Soweit wir technische Auskünfte geben 
oder beratend tätig werden und diese Auskünf-
te oder Beratung nicht zu dem von uns ge-
schuldeten, vertraglich vereinbarten Leis-
tungsumfang gehören, geschieht dies unent-
geltlich und unter Ausschluss jeglicher Haf-
tung. 

(7) Die Einschränkungen dieses § 8 gelten 
nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen 
Verhaltens, für garantierte Beschaffenheits-
merkmale, wegen Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit oder nach dem 
Produkthaftungsgesetz. 

 

§ 9 Eigentumsvorbehalt 

(1) Der Liefergegenstand bleibt unser Eigen-
tum bis zur Erfüllung sämtlicher uns gegen den 
Besteller / Auftraggeber aus der Geschäftsver-
bindung zustehenden Ansprüche. 

(2) Dem Besteller / Auftraggeber ist es gestat-
tet, den Liefergegenstand zu verarbeiten oder 
umzubilden („Verarbeitung“). Die Verarbeitung 
erfolgt für uns; wenn der Wert des uns gehö-
renden Liefergegenstandes jedoch geringer ist 
als der Wert der uns nicht gehörenden Waren 
und/oder der Verarbeitung, so erwerben wir 
Miteigentum an der Neuware im Verhältnis des 
Wertes (Brutto-Rechnungswert) des verarbei-
teten Liefergegenstandes zum Wert der der 
übrigen verarbeiteten Ware und/oder der Ver-
arbeitung zum Zeitpunkt der Verarbeitung. 
Soweit wir nach dem Vorstehenden kein Ei-
gentum an der Neuware erwerben, besteht 
zwischen uns und dem Besteller / Auftragge-
ber darüber Einigkeit, dass der Besteller / Auf-
traggeber dem uns Miteigentum an der Neu-
ware im Verhältnis des Wertes (Brutto-
Rechnungswert) des uns gehörenden Liefer-
gegenstandes zu dem der übrigen verarbeite-
ten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung ein-
räumt. Der vorstehende Satz gilt entsprechend 
im Falle der untrennbaren Vermischung oder 
der Verbindung des Liefergegenstandes mit 
dem uns nicht gehörender Ware. Soweit wir 
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nach diesem § 9 (Eigentumsvorbehalt) Eigen-
tum oder Miteigentum erlangen, verwahrt der 
Besteller / Auftraggeber dieses für uns mit der 
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns. 

(3) Für den Fall der Veräußerung des Liefer-
gegenstandes oder der Neuware tritt der Be-
steller / Auftraggeber hiermit seinen Anspruch 
aus der Weiterveräußerung gegen seinen Ab-
nehmer mit allen Nebenrechten sicherungs-
halber an uns ab, ohne dass es noch weiterer 
besonderer Erklärungen bedarf. Die Abtretung 
gilt einschließlich etwaiger Saldoforderungen. 
Die Abtretung gilt jedoch nur in Höhe des Be-
trages, der dem von uns in Rechnung gestell-
ten Preis des Liefergegenstandes entspricht. 
Der uns abgetretene Forderungsanteil ist vor-
rangig zu befriedigen. 

(4) Verbindet der Besteller / Auftraggeber den 
Liefergegenstand oder die Neuware mit 
Grundstücken, so tritt er, ohne dass es weite-
rer besonderer Erklärungen bedarf, auch seine 
Forderung, die ihm als Vergütung für die Ver-
bindung zusteht, in Höhe des Betrages ab, der 
dem von uns in Rechnung gestellten Preis des 
Liefergegenstandes entspricht. 

(5) Bis auf Widerruf ist der Besteller / Auftrag-
geber zur Einziehung der gemäß diesem § 9 
(Eigentumsvorbehalt) an uns abgetretenen 
Forderungen befugt. Der Besteller / Auftragge-
ber wird auf die abgetretenen Forderungen 
geleistete Zahlungen bis zur Höhe der gesi-
cherten Forderung unverzüglich an uns weiter-
leiten. Bei Vorliegen berechtigter Interessen, 
insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungs-
einstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfah-
rens, Wechselprotest oder begründeten An-
haltspunkten für eine Überschuldung oder 
drohende Zahlungsunfähigkeit des Bestellers / 
Auftraggebers, sind wir berechtigt, die Einzie-
hungsbefugnis des Bestellers / Auftraggebers 
zu widerrufen. Außerdem können wir nach 
vorheriger Androhung unter Einhaltung einer 
angemessenen Frist die Sicherungsabtretung 
offen legen, die abgetretenen Forderungen 
verwerten sowie die Offenlegung der Siche-

rungsabtretung durch den Besteller / Auftrag-
geber gegenüber den Abnehmern verlangen. 

(6) Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten 
Interesses hat der Besteller / Auftraggeber uns 
die zur Geltendmachung von dessen Rechten 
gegen die Abnehmer erforderlichen Auskünfte 
zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen 
auszuhändigen. 

(7) Während des Bestehens des Eigentums-
vorbehalts ist dem Besteller / Auftraggeber 
eine Verpfändung oder Sicherungsübereig-
nung untersagt. Bei Pfändungen, Beschlag-
nahme oder sonstigen Verfügungen oder Ein-
griffen Dritter hat der Besteller / Auftraggeber 
uns unverzüglich zu benachrichtigen. Die Wei-
terveräußerung des Liefergegenstandes oder 
der Neuware ist nur Wiederverkäufern im or-
dentlichen Geschäftsgang und nur unter den 
Bedingungen gestattet, dass die Zahlung des 
Gegenwertes des Liefergegenstandes an den 
Besteller / Auftraggeber erfolgt. Der Besteller / 
Auftraggeber hat mit dem Abnehmer auch zu 
vereinbaren, dass erst mit dieser Zahlung der 
Abnehmer Eigentum erwirbt. 

 

§ 10 Schlussbestimmungen 

(1) Ist der Besteller / Auftraggeber Kaufmann, 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermö-
gen oder hat er in der Bundesrepublik 
Deutschland keinen allgemeinen Gerichts-
stand, so ist Gerichtsstand für alle etwaigen 
Streitigkeiten aus der Geschäftsbeziehung 
zwischen uns und dem Besteller / Auftragge-
ber nach unserer Wahl Speyer oder der Sitz 
des Bestellers / Auftraggebers. Für Klagen 
gegen uns ist in diesen Fällen jedoch Speyer 
ausschließlicher Gerichtsstand. Zwingende 
gesetzliche Bestimmungen über ausschließli-
che Gerichtsstände bleiben von dieser Rege-
lung unberührt. 

(2) Die Beziehungen zwischen uns und dem 
Besteller / Auftraggeber unterliegen aus-
schließlich dem Recht der Bundesrepublik 
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Deutschland. Das Übereinkommen der Verein-
ten Nationen über Verträge über den internati-
onalen Warenkauf (CISG) gilt nicht. 

(3) Soweit der Vertrag oder diese AGB Rege-
lungslücken enthalten, gelten zur Ausfüllung 
dieser Lücken diejenigen rechtlich wirksamen 
Regelungen als vereinbart, welche die Ver-
tragspartner nach den wirtschaftlichen Zielset-
zungen des Vertrages und dem Zweck dieser 
AGB vereinbart hätten, wenn sie die Rege-
lungslücke gekannt hätten. 

 

Hinweis: 

Der Besteller / Auftraggeber nimmt davon 
Kenntnis, dass wir Daten aus dem Vertrags-
verhältnis nach § 28 Bundesdatenschutzge-
setz zum Zwecke der Datenverarbeitung spei-
chern und uns das Recht vorbehalten, die 
Daten, soweit für die Vertragserfüllung erfor-
derlich, Dritten (z.B. Versicherungen) zu über-
mitteln. 


